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Erffnungsrede zum 12． Symposium
im Rahmen des Deutsch -Chinesischen
Rechtsstaatsdialogs Bürgerrechte und

staatliche Gesetzgebung im digitalen Zeitalter
Frau Sabine Leutheusser -Schnarrenberger，

MdB，

Bundesministerin der Justiz

( 16． Juli 2012)

Sehr geehrter Herr Minister Song，

lieber Kollege，

sehr geehrter Herr Vize -Minister，

sehr geehrter Herr Gesandter，

liebe Frau Prsidentin，

meine sehr geehrten Damen und Herren，

ich begrüe Sie herzlich hier im Deutschen Patent-und

Markenamt zum 12． Symposium im Rahmen des

Deutsch -Chinesischen Rechtsstaatsdialogs und ich bedanke

mich，Frau Prsidentin，dass Sie uns in Ihren Rumen die

Tagung nicht nur ermglichen， sondern sie auch so

hervorragend ausrichten und w ir -w as die Rumlichkeiten und

7



Versorgung angeht -bei Ihnen bestens aufgehoben sind． Das

zeigt，w ie eng das Deutsche Patent-und Markenamt in seinem

Fachbereich mit der Volksrepublik China zusammenarbeitet und

mit ihr verbunden ist．

Ein herzliches Dankeschn an dieser Stelle schon an alle

Teilnehmer an diesem 12． Symposium，an alle Sie，die Sie sich

einbringen，denn der Rechtsstaatsdialog lebt von der Debatte，

von dem Befassen mit Themen，die für unsere beide Lnder

aktuell sind，um nicht nur Meinungen auszutauschen，sondern

Unterschiede deutlich zu machen，aber auch Gemeinsamkeiten

erarbeiten zu knnen und uns gegenseitig mit unseren guten

Argumenten auch zu befruchten．

München ist eine ausgezeichnete Wahl für das diesjhrige

Symposium ． München ist nicht nur bekannt für seine

Welto ffenheit，München ist die europische Patenthauptstadt．

Neben dem Europischen Patentamt und dem

Bundespatentgericht ist eben gerade das Deutsche Patent-und

Markenamt ein Juw el der Stadt München． Und natürlich ist

dieser Standort auch hervorragend geeignet zum Thema unseres

diesjhrigen Symposiums Bürgerrechte und staatliche

Gesetzgebung im digitalen Zeitalter.

In kaum einem anderen Rechtsgebiet findet eine hnlich

dynamische Entw icklung statt w ie im Bereich des Internets．

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren zu einschneidenden

Vernderungen in nahezu allen Lebensbereichen geführt． Dank
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seines freiheitlichen Charakters bietet das Internet sicher

unendliche Chancen und Mglichkeiten als Ort der

Meinungsbildung und demokratischen Teilhabe，als Marktplatz，

als Kontaktbrse，es ermglicht unbegrenzte Meinungsvielfalt，

neue Geschftsmodelle und soziale Interaktion von

Menschen -und das alles in sekundenschnelle rund um die Uhr

und rund um den Erdball．

Was bedeutet diese Entw icklung für das Recht? Das Internet ist

selbstverstndlich kein Sonderrechtsraum ． Menschen， die

online miteinander kommunizieren，unterliegen den gleichen

Rechten und Pflichten w ie in der analogen Welt． Aber gerade

im Bereich der Rechtsdurchsetzung stellen sich auch viele neue

Fragen． Wenn etw a Sitz und Server eines

Online -Unternehmens im Ausland -vom jew eiligen Standort aus

gesehen -liegen，tun sich nicht allein juristisch handw erkliche

Probleme nach dem anw endbaren Recht und dem zustndigen

Gericht auf，es geht stets auch um die grundstzliche Frage，

mit w elchen Mitteln der Rechtsstaat bestimmte Positionen im

Netz durchsetzen kann und w ill．

In w elchem Umfang sind einzelne Manahmen zur

Identifizierung von Nutzern akzeptabel，w enn sie mit einer

Einschrnkung von Grundrechten einhergehen，und w enn ja，in

w elchem Umfang?

Wir müssen in diesem Zusammenhang auch diskutieren，ob

und， w enn ja， unter w elchen Voraussetzungen Provider
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Verantw ortung für unrechtmiges Handeln im Netz

übernehmen knnen und sollen． Welchen Beitrag sollen

staatliche Behrden bei der Durchsetzung des Rechts leisten

bzw ． w ann sollte die Ausfüllung des staatlich gesetzten

Rechtsrahmens allein den privaten Akteuren überlassen

w erden?

Alles spannende Fragen， deren Beantw ortung nach meiner

berzeugung sich von fo lgenden Erw gungen leiten lassen

sollte : Inhalte dürfen nicht grundstzlich verboten und der

Zugang zum Internet nicht kontro lliert und schon gar nicht als

Sanktion gesperrt w erden． Denn das Internet ist der Zugang für

jeden Einzelnen zur vielfltigen Kommunikation und

Informationsbeschaffung． Den Bürger davon generell

abzuschneiden，w re aus unserer Sicht unverhltnismig．

Die Fachdiskussion in der Arbeitsgruppe 1 gibt Gelegenheit，all

diese hochinteressanten Fragen nher zu beleuchten，die sich

immer auch um die Rolle des Staates und die Verantw ortung

des Individuums drehen w ird．

Meine Damen und Herren，ein w eiterer w ichtiger Aspekt w ird

die Frage des Datenschutzes im Internet sein，der von der

Aufgabenstellung in der Arbeitsgruppe 1 ja nicht strikt zu

trennen ist．

Angesichts der zunehmenden globalen Vernetzung ist der

Umgang mit dem ausufernden Zugriff auf persnliche Daten

durch Unternehmen und Institutionen eine generelle
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gesellschaftliche Herausforderung． Auch im Internet -gerade

auch dort -muss die Privatsphre der Nutzer w irksam geschützt

w erden． Wir setzen in Deutschland nicht auf eine generelle

Verpflichtung，seinen richtigen Namen nennen zu müssen． Wir

kennen keinen Klar -Namen -Zw ang． Wir haben uns für einen

differenzierten Weg entschieden， der auch Anonymitt im

Internet ermglicht． Manche Fachw issenschaftler in

Deutschland sprechen sogar von einem Grundrecht auf

Anonymitt． Dass Anonymitt der beste Schutz der

persnlichen Daten ist bedarf natürlich keiner Begründung．

Aber natürlich hat Anonymitt auch Grenzen． Und über den

Grundsatz， über Grenzen， über Einschrnkungen w ird

sicherlich auch in der Arbeitsgruppe 2 diskutiert w erden．

Von der zunehmenden Auslagerung persnlicher Daten in

sogenannte Clouds über die intensive Nutzung von sozialen

Netzw erken bis hin zur Erfassung des Verbraucher-und

Freizeitverhaltens mithilfe von Mikroelektronik -der digitale

kommunizierende Mensch hinterlsst tagtglich hufig

unbemerkt verschiedenste Datenspuren． Je mehr und je

intensiver der Einzelne von diesen digitalen Techniken

Gebrauch macht，desto schw ieriger w ird es，den berblick und

die Kontro lle über die Verw endung der eigenen Daten durch

Dritte zu behalten． Schon ist es Teil der Geschftsmodelle von

Unternehmen，Verbraucher und Freizeitverhalten der Nutzer im

Internet gezielt zu beobachten und auszuw erten sow ie die bei

der Internetnutzung anfallenden Einzeldaten zu
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Persnlichkeitspro filen zusammenzuführen．

Und die so entstehenden umfangreichen Datenbestnde w ecken

Begehrlichkeiten bei vielen Akteuren : bei Privaten，beim Staat，

bei den Sicherheitsbehrden． In einer freiheitlich -

demokratischen Gesellschaft muss sichergestellt sein，dass die

Bürgerinnen und Bürger zuallererst selber über die Verw endung

ihrer Daten bestimmen knnen und das setzt umfassende

Informationen über die im Internet vorhandenen persnlichen

Daten voraus．

Die im Bereich der Internetkommunikation hufig fehlende

Transparenz der vielfltigen Datenverarbeitungsvorgnge stellt

eine Gefahr für das informationelle Selbstbestimmungsrecht als

ein Kernelement der Würde und persnlichen Freiheit des

Menschen dar． Es w ird daher eine der herausragenden

Aufgaben von Politik und Gesellschaft in den kommenden

Jahren sein， für einen in der Praxis w irksamen Schutz der

personbezogenen Daten im Internet Sorge zu tragen und

natürlich auf der anderen Seite auch die Wahrnehmung der

Aufgaben des Staates im Blick zu haben und einen guten

Ausgleich zu finden．

Die Europische Kommission hat Ende Januar bereits ein

ambitioniertes Regelw erk für ein EU -w eit harmonisiertes

Datenschutzrecht vorgelegt． Ich bin mir sicher， dass die

Beratungen hierüber nicht nur in Deutschland sehr intensiv

w erden， sondern auch in China aufmerksam beobachtet
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w erden．

Ich freue mich，dass w ir mit Ihnen in der Arbeitsgruppe 2 über

dieses globale Thema Datenschutz diskutieren und nach

Standpunkten /Standorten suchen w erden．

Zu den Errungenschaften，meine Damen und Herren，die das

digitale Zeitalter mit sich bringt，gehren neue Mglichkeiten

für alle Bürgerinnen und Bürger an der politischen

Meinungsbildung mitzuw irken． Das Internet macht eine breitere

Beteiligung der Gesellschaft an w ichtigen Entscheidungen

mglich． Denken Sie nur an die zunehmende Anzahl von

Online -Petitionen，die zum Teil durch mehrere zehntausende

Menschen unterstützt w erden． Aber denken Sie auch an die

Debatte zu Liquid Democracy ，bei der die Meinungsbildung

in einer Gesellschaft durch Beteiligung im Netz unabhngig von

Parteien und Verbnden stattfindet und eine jew eils zufllige

Mehrheit finden kann， die dann einen Handlungsauftrag

formuliert． Wollen w ir das? Wollen w ir das unbegrenzt? Was

hei t das für unsere reprsentative Demokratie? Da ergeben

sich Chancen，aber auch Risiken．

Und auch das ist ein Ansatzpunkt für die Diskussion in der

Arbeitsgruppe 3，w o gerade unsere Gste aus China ja bei der

Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger an

Gesetzgebungsentw ürfen auch schon einen neuen Weg gehen．

Also，ein spannendes Thema，ein politisches Thema mit vielen

fachlichen Aspekten，w o auch vielleicht w ir in Deutschland und
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in China unterschiedliche Anstze， auch unterschiedliche

Gew ichtungen haben． Das macht den Rechtsstaatsdialog so

spannend．

Herzlich w illkommen dazu zum 12． Symposium hier in

München und ich w ünsche uns allen anregende Diskussionen

und einen erfo lgreichen Verlauf．

Vielen Dank．
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Erffnungsrede zum 12． Symposium
im Rahmen des Deutsch -Chinesischen
Rechtsstaatsdialogs Bürgerrechte und

staatliche Gesetzgebung im digitalen Zeitalter
Herr SONG Dahan，

Minister des Rechtsamts des Staatsrats der Volksrepublik China

( 16． Juli 2012)

Sehr geehrte Frau Ministerin Leutheusser -Schnarrenberger，

sehr geehrter Herr Vize -Minister Qian Xiaoqian，

sehr geehrte Plenumsmoderatoren，

meine Damen und Herren，

das Rechtsamt beim Staatsrat der Volkesrepublik China und das

Bundesjustizministerium veranstalten heute in der schnen Stadt

München das 12． Deutsch -Chinesische Rechtsstaatssymposium．

Die Teilnehmer aus China und Deutschland w erden zur

Problematik Bürgerrechte und staatliche Gesetzgebung im

digitalen Zeitalter Diskussionen führen． Ich mchte diese

Gelegenheit nutzen， um im Namen des Rechtsamts beim

Staatsrat und der chinesischen Kollegen den deutschen

Freunden herzlich für die sorgfltige und umsichtige
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